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Karenzvertretung im Kindergarten Faistenau gesucht 
 

Für den Zeitraum 1. März 2013 bis Ende 
Dezember 2013 wird eine Karenzver-
tretung für 31 Wochenstunden, das sind 
77,5 % einer Vollbeschäftigung, gesucht. 

Leider verlässt Frau Schenkmann auf eigenen 
Wunsch den Kindergarten Faistenau. 
Wir danken herzlich für ihren Einsatz und ihre 
Mitarbeit im Kindergartenteam Faistenau. 
Die Stelle ist eine Karenzvertretung und soll 
von 1. März bis Ende Dezember 2013 besetzt  
werden.  
Details finden Sie im unten stehenden Kasten. 

Unser Kindergartenteam  
im Kindergarten Faistenau   

Von der Gemeinde Faistenau wird 
folgende Stelle zur Besetzung  

ausgeschrieben: 
 

Schulkindgruppenpädagogin / 
Schulkindgruppenpädagogen 

 

als Karenzvertretung bis  
Ende Dezember 2013 

 

Beschäftigungsbeginn:  
1. März 2013 

 

Beschäftigungsausmaß:  
33 Wochenstunden  

82,50 % einer Vollbeschäftigung 
 

Dienstzeit: 
Montag bis Mittwoch  

von 11:45 Uhr bis 17:00 Uhr 
 

Donnerstag  
von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

und von 11:45 Uhr bis 17:00 Uhr 
 

Freitag  
von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr  

und von 11:45 Uhr bis 15:00 Uhr 

Voraussetzung: 
 

 abgeschlossene Ausbildung als 
Kindergartenpädagogin /  
Kindergartenpädagogen,  Hortaus-
bildung ist von Vorteil, oder  

 abgeschlossene Ausbildung als 
Volksschulpädagogin / Volks-
schulpädagogen 

 
Sollten sich keine Interessierten mit 
entsprechender Ausbildung bewer-
ben, können ev. auch Helferinnen/
Helfer berücksichtigt werden. 

 

Auf das Dienstverhältnis findet das 
Salzburger Gemeinde-Vertragsbe-
dienstetengesetz 2001 idgF Anwen-
dung. Die Stellenvergabe erfolgt  
unter Beachtung des Sbg. Gleichbe-
handlungsgesetzes. Die Entlohnung 
ist abhängig von der Vordienstzeitan-
rechnung,  mindestens   monatlich  
brutto  €  1.292,98 14 mal p.a. 

 
 
 

Personen, die an dieser           
Anstellung interessiert sind,    
werden eingeladen, bis 

 

Freitag, den 09. Februar 2013 
 

eine schriftliche  Bewerbung    
unter  Anschluss eines Lebens-
laufes,  Zeugnissen und den       
üblichen Bewerbungsunterlagen 
im Gemeindeamt Faistenau, Am 
Lindenplatz 1, 5324 Faistenau, 
abzugeben. 

 

Für weitere Auskünfte steht AL   
Albert Radauer (06228 2212 14) 
zur Verfügung. 

 

Anlässlich der Bewerbung          
anfallende Kosten/Spesen werden 
nicht ersetzt. 

 

Der Bürgermeister 
Hubert Ebner 



  

 

Ihr Handy ist der 
mobile Schlüssel für 
einen sicheren Zu-

gang zu Amtswegen, persönlichen Daten, 
Websites und Ihrem elektronischen Post-
fach. Unabhängig von Ort und Zeit kön-
nen Ansuchen bei der Behörde einge-
bracht, Dokumente signiert und elektro-
nische Post sicher erhalten werden. 
Arbeitnehmerveranlagung und Steuer- 

erklärung mittels FinanzOnline, Versi-
cherungsdaten, Pension und Kindergeld, 
Gewerbeangelegenheiten, Strafregister-
auszug, Wahlkarten und vieles mehr - all 
das mit Ihrer elektronischen Signatur! 
Sie lassen sich einfach eine sechsstellige 
Transaktionsnummer (TAN) auf Ihr Han-
dy schicken, mit der Sie sich im Internet 
identifizieren oder Ihre elektronische 
Unterschrift bestätigen.  
Voraussetzung für die Beantragung der 
Handy Signatur ist die Vollendung des 
14. Lebensjahres. 

Eine Aktivierung ist während der Amts-
stunden im Bürgerservicebüro, Eingang 
Tourismusverband, möglich, dauert ma-
ximal 15 Minuten und ist kostenlos. Mit-
zubringen sind Handy und ein gültiger 
amtlicher Lichtbildausweis. 
 
 

Detaillierte Informationen finden Sie auf 
www.buergerkarte.at 
 
 

Info im Gemeindeamt: 
Elisabeth Weinberger, Tel. 2212-10 

Neues Bürgerservice: Handy-Signatur 
 

Lassen Sie im Bürgerservice der Gemeinde Faistenau Ihr Mobiltelefon zum  
amtlichen Ausweisdokument aufrüsten. Ein weiteres tolles Service Ihrer Gemeinde. 

Werke von Martin Ainz 
im Gemeindeamt Kunst im Gemeindeamt 

 

Seit 2011 gibt es eine Ausstellung von Werken heimischer Künstler 
im ersten Stock des Gemeindeamtes 

Seit einiger Zeit gibt es Ausstellungen 
heimischer Künstler im ersten Stock des 
Gemeindeamtes. 
Patricia Ausweger-Matz eröffnete die 
Ausstellung, anschließend gab es Werke 
von Karin Ebner und Hannelore Nuss-
baumer zu bestaunen. Seit Neujahr sind 
Zeichnungen von Martin Ainz ausge-
stellt. Herzlichen Dank den Künstlern für 
die kostenlose Leihgabe.  
 

Wir möchten diese Ausstellung zu einer 
Dauereinrichtung machen und freuen uns 
über eure Kunstwerke! 

Seit 1. September 2012 ist das von der 
EU beschlossene „Aus“ der alten, her-
kömmlichen Glühlampe in Kraft. 
 

In nächster Zukunft sind so zwar nur 
mehr energiesparende Leuchtmittel, al-
lerdings nicht ohne „Problem“ am Markt. 
 

Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren 
und Natriumdampflampen (Gasent-
ladungslampen) enthalten giftiges 
Quecksilber und dürfen deshalb keines-
falls im Restmüll landen. Diese sind als 
„Problemstoff“ am Altstoffsammelhof zu 
entsorgen - kostenlos!  
 

Im Falle eines Neukaufes müssen die 
Händler alte Lampen zurück nehmen, 

anderenfalls tun sie es häufig freiwillig. 
 

Ergebnisse einer jüngsten Abfallanalyse 
veranlassen zum dringenden Appell für 
eine gewissenhafte Sammlung der 
Leuchtmittel. 
 

Weitere Infos: www.elektro-ade.at  

Umweltberater appelliert: 

Energiesparlampen  
keinesfalls zum Restmüll! 

Werke von Patricia Ausweger-Matz 

Liebe Bäuerinnen und Bauern! 
Anstelle des außerordentlichen Viehver-
lustes wurde auf Anregung der örtlichen 
Bauernschaft eine  Unterstützung der Ge-
meinde Faistenau bei Abschluss einer 
Hagelversicherung  beschlossen. Dies gilt 
seit 1. Jänner 2013. 
Die Vorteile einer Hagelversicherung 
liegen klar auf der Hand:  
Zeitgemäße Abwicklung mit guter Absi-
cherung und überschaubaren Kosten, 
gleichzeitig kann die ständige Forderung 
nach einer  höheren Schadenssumme von 
200 Euro für ein 2-jähriges Rind, bis zu 
1.200 Euro günstig versichert werden. 
Nähere Auskünfte bei deinem Versiche-
rungsberater oder bei Hrn. Bachler Sepp, 
Tel. 0664/43 34 742 - Hagelversicherung. 
Das heißt, dass die bisherige freiwillige 
Gemeindeförderung für den außeror-
dentlichen Viehverlust zur Gänze entfällt. 
Das gilt auch für jene Bauern, die kein 
Hagelversicherung-Paket abschließen. 
Die Ortsbauernschaft Faistenau 

Neu: Beitrag zur  
Hagelversicherung 
 

Außerordentlicher Viehverlust 
seit 1.1.2013 gestrichen. 


